
Kantonale Volksinitiative

Schienen für Zürich
Rahmenkredit für den Ausbau der Bahnlinie Zürich–Winterthur 

Im Amtsblatt des Kantons Zürich veröffentlicht am 25. April 2008

Die unterzeichnenden, im Kanton Zürich wohnhaften Stimmberechtigten stellen gestützt auf Art. 23 ff. der Kantonsverfassung 
vom 27. Februar 2005 sowie das Gesetz über die politischen Rechte (GPR) und die zugehörige Verordnung (VPR) in der Form des 
ausgearbeiteten Entwurfs folgendes Begehren:

Für den Ausbau des Bahnkorridors Zürich�Winterthur zwischen Hürlistein (Effretikon) und Winterthur auf durchgehend vier 
Gleise wird ein Rahmenkredit von 520 Mio Franken als Staatsbeitrag an die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) bewilligt.
Dieser Ausbau soll zeitgleich mit der Eröffnung der Durchmesserlinie Zürich fertig gestellt sein.
Der Rahmenkredit vermindert sich um die Beiträge des Bundes. Der Rahmenkredit erhöht oder vermindert sich um die Kosten, 
welche durch eine allfällige Bauteuerung oder Bauverbilligung 
zwischen der Einreichung der Initiative und der Fertigstellung des Projekts entstehen.

Begründung:
Die Bahnstrecke zwischen Effretikon und Winterthur ist heute eine der grössten Engpässe im schweizerischen Eisenbahnnetz. 
Zudem weist die Linie Zürich�Winterthur die stärkste Verkehrszunahme im Kanton Zürich auf: Jedes Jahr stieg die Zahl der 
täglichen Passagiere um beinahe 4000 Personen. Bereits heute sind Stehplätze in Spitzenzeiten die Regel. Die von SBB und 
ZVV vorgesehenen, punktuellen Massnahmen sind unbestritten, genügen allein aber nicht, um das Verkehrsaufkommen auf der 
Schiene zu bewältigen. Mit dem Ausbau des Bahnkorridors Zürich�Winterthur auf durchgehend vier Gleise kann das Zugsange-
bot entscheidend verbessert werden.

Der vorgesehene Ausbau dient der Zürcher S-Bahn, weshalb der Kanton Zürich tätig werden muss. Die durchgehenden vier 
Gleise Hürlistein�Effretikon�Winterthur sind eine wichtige Ergänzung zum Durchgangsbahnhof Löwenstrasse (Durchmesserlinie 
Zürich, DML). Damit die beiden Projekte möglichst zeitgleich in Betrieb genommen werden können, ist eine vorläu�ge Finanzie-
rung durch den Kanton Zürich unerlässlich.
 
Weil die Bahnstrecke auch dem nationalen und internationalen Bahnverkehr als Verbindung in die Ostschweiz zugute kommt, soll 
der Kanton Zürich eine Mit�nanzierung durch den Bund anstreben. Aus heutiger Sicht ist vorerst ein Bundesbeitrag von 220 Mio 
Franken (ZEB) in Aussicht gestellt.
 

Diese Unterschriftenliste darf nur von Stimmberechtigten mit politischem Wohnsitz in der nachstehenden Gemeinde unterzeich-
net werden und ist handschriftlich auszufüllen.

Postleitzahl:				      Politische Gemeinde: 

Wer das Ergebnis einer Unterschriftensammlung fälscht oder wer bei einer Unterschriftensammlung besticht oder sich bestechen lässt, macht 
sich strafbar nach Art. 281 bzw. 282 des Schweizerischen Strafgesetzbuches.

Initiativkomitee: Martin Bäumle, Raubbühlstrasse 23b, 8600 Dübendorf; Simone Brander, Nordstrasse 187, 8037 Zürich; MarlŁne Butz, Lavater-
strasse 90, 8002 Zürich; Bastien Girod, Hardturmstrasse 269, 8005 Zürich; Kurt Egli, Talwiesenstrasse 22, 8404 Winterthur; Markus Knauss, 
Zurlindenstrasse 231, 8003 Zürich; Gabi Petri, Zurlindenstrasse 231, 8003 Zürich; Paul Romann, Landenbergstrasse 16, 8037 Zürich; Susanne Rihs, 
Wöl�ishalde 3, 8192 Glattfelden; Beat Schweingruber, Trottenstrasse 55, 8037 Zürich; Paul Stopper, Falmenstrasse 25, 8610 Uster; Peter Summer-
matter, Nordstrasse 315, 8037 Zürich; Thomas Wyss, Im Altried 3e, 8051 Zürich; Sabine Ziegler, Kreuzbühlstrasse 1, 8008 Zürich; Markus Zimmer-
mann, Eschwiesenstrasse 18, 8003 Zürich.
Das Initiativkomitee kann diese Volksinitiative mit einer von der Mehrheit seiner Mitglieder unterzeichneten schriftlichen Erklärung bis zur An-
ordnung der Volksabstimmung vorbehaltlos zurückziehen.

Beginn der Unterschriftensammlung: 25. April 2008, Ende der Unterschriftensammlung: 25. Oktober 2008. 
Bitte auch nur teilweise ausgefüllte Unterschriftenbogen so schnell wie möglich einschicken an: «Schienen für Zürich», c/o VCS Zürich, Postfach 
1179, 8040 Zürich. Die/der zuständige Stimmregisterführerin/Stimmregisterführer bescheinigt hiermit, dass obenstehende  .... (Anzahl) Unter-
zeichnerinnen und Unterzeichner im Kanton Zürich stimmberechtigt sind und ihre politischen Rechte in der erwähnten Gemeinde ausüben.  

(Ort und Datum)					     (Unterschrift und Amtsstempel)

Bitte einsenden an: «Schienen für Zürich», VCS Zürich, Postfach 1179, 8040 Zürich

Namen und Vornamen
(handschriftlich und möglichst in Blockschrift

Geburtsjahr Wohnadresse 
(Strasse und Hausnummer)

Unterschrift (eigen-
händig)

Kontrolle
(leer lassen)

1

2

3


